
Der Landtag von Niederösterreich hat am 3. Oktober 2002 beschlossen:

Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976
(2. GVBG-Novelle 2002)

Artikel I

Das NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, LGBl. 2420, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend davon sind die Bestimmungen des § 2a (Betriebsübergang) und des § 40

(Mitarbeitervorsorge) anzuwenden, sofern nicht andere landesgesetzliche

Bestimmungen Anwendung finden“.

2. Im § 2 Abs. 2 wird nach der Zahl „33“ der Beistrich durch das Wort „und“ ersetzt und

entfällt das Zitat „und 40“ und der vorletzte Satz.

3. Nach dem § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

„§ 2a

Betriebsübergang

(1) Geht ein Unternehmen, ein Betrieb, ein Unternehmens- oder Betriebsteil im Sinne

des Artikels 1 der Richtlinie 2001/23/EG (§ 53 Z. 7) von einem anderen Rechtsträger

(Veräußerer) auf die Gemeinde über (Betriebsübergang), gehen die Rechte und

Pflichten des Veräußerers aus einem zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges

bestehenden Arbeits- oder Dienstverhältnis, aus dem er infolge des Betriebs-

überganges ausscheidet, auf die Gemeinde über. Die davon betroffenen Arbeit- oder

Dienstnehmer werden mit diesem Zeitpunkt Vertragsbedienstete nach diesem Gesetz.
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(2) Abs. 1 gilt nicht für die Pflichten des Veräußerers gegenüber seinen Arbeit- oder

Dienstnehmern auf Leistungen bei Alter, Invalidität oder für Hinterbliebene aus

betrieblichen oder überbetrieblichen Zusatzversorgungseinrichtungen außerhalb der

gesetzlichen Systeme der sozialen Sicherheit.

(3) Abs. 1 gilt nicht im Fall des Konkurses des Veräußerers. Im Fall eines nicht auf die

Auflösung des Vermögens des Veräußerers abzielenden Insolvenzverfahrens gehen

abweichend von Abs. 1 auf die Gemeinde die Pflichten des Veräußerers nur insoweit

über, als es sich nicht um

a) bereits vor dem Betriebsübergang fällige Verbindlichkeiten auf Grund des

Arbeits- oder Dienstverhältnisses oder

b) Arbeitsbedingungen handelt, für die zwischen der Gemeinde oder dem

Veräußerer oder der seine Befugnisse ausübenden Person einerseits und den

Vertretern der Arbeitnehmer oder Dienstnehmer andererseits einvernehmlich

solche Änderungen vereinbart wurden, die dem Fortbestand des Unter-

nehmens, Betriebs, Unternehmens- oder Betriebsteils des Veräußerers und

dadurch der Erhaltung von Arbeitsplätzen dienen.

(4) Soweit die gemäß Abs. 1 oder 3 übergegangenen Rechte und Pflichten von jenen

dieses Gesetzes zum Vorteil des betroffenen Vertragsbediensteten abweichen, gelten

sie als gemäß § 41 getroffene Regelungen, die frühestens nach dem Ablauf eines

Jahres ab dem Zeitpunkt des Betriebsüberganges einvernehmlich abgeändert werden

können.

(5) Geht ein Unternehmen, ein Betrieb, ein Unternehmens- oder Betriebsteil der

Gemeinde im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2001/23/EG (§ 53 Z. 7) auf das Land

NÖ (Erwerber) über (Betriebsübergang), scheidet die Gemeinde als Dienstgeber aus

einem zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges bestehenden Dienstverhältnis zu

Vertragsbediensteten, die dem veräußerten Unternehmen, Betrieb, Unternehmens-

oder Betriebsteil zur Dienstleistung zugewiesen sind, aus.

(6) Die Gemeinde hat den nach Abs. 5 betroffenen Dienstnehmern den Zeitpunkt des

Betriebsüberganges sowie den Namen des Erwerbers mindestens einen Monat vor

dem beabsichtigten Übergang bekannt zu geben. Binnen eines Monats ab dieser
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Bekanntgabe kann der Dienstnehmer erklären, sein Dienstverhältnis nicht mit dem

Erwerber fortzusetzen. Das Dienstverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des dem

Betriebsübergang vorangehenden Tages. Dem Dienstnehmer stehen auf Grund der

Beendigung des Dienstverhältnisses die dienstrechtlichen Ansprüche wie bei einer

Dienstgeberkündigung zu.

(7) Im Fall eines Betriebsüberganges nach Abs. 5 haftet die Gemeinde für ihre bis zum

Zeitpunkt des Betriebsüberganges entstandenen Verpflichtungen aus dem Dienst-

verhältnis zur ungeteilten Hand mit dem Erwerber. Für Abfertigungsansprüche haftet

die Gemeinde nur mit jenem Betrag, der dem fiktiven Abfertigungsanspruch zum

Zeitpunkt des Betriebsüberganges entspricht. Die Haftung der Gemeinde ist mit fünf

Jahren ab dem Zeitpunkt des Betriebsüberganges befristet.

(8) Ein Betriebsübergang gilt nicht als Kündigungsgrund gemäß § 37 Abs. 2 lit. g.“

4. Im § 3 Abs. 1 wird in der lit. g der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende lit. h

wird angefügt:

„h) den Namen und die Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse.“

5. Im § 31a Abs. 7 wird nach dem Klammerausdruck „(§ 32b Abs. 1 Z. 2)“ die Wortfolge

„oder einer Bildungsfreistellung (§ 32c)“ eingefügt; nach der Wortfolge „Dauer des

Sonderurlaubes“ wird das Wort „oder“ durch einen Beistrich ersetzt und nach dem Wort

„Familienhospizfreistellung“ die Wortfolge „oder der Bildungsfreistellung“ eingefügt.

6. Im § 31b wird das Wort „Landesinvalidenamtes“ durch die Wortfolge „Bundesamtes für

Soziales und Behindertenwesen“ ersetzt.
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7. Nach dem § 32b wird folgender § 32c eingefügt:

„§ 32c

Bildungsfreistellung

(1) Dem Vertragsbediensteten kann auf Antrag eine Dienstfreistellung zu

Bildungszwecken (Bildungsfreistellung) gegen Entfall der Bezüge für die Dauer von

mindestens drei Monaten bis zu einem Jahr gewährt werden, wenn

1. das Dienstverhältnis ununterbrochen drei Jahre gedauert hat,

2. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und

3. der Vertragsbedienstete sich dazu verpflichtet, für die Dauer der

Bildungsfreistellung den Anspruch auf Weiterbildungsgeld nach § 26

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609 in der Fassung BGBl. I

Nr. 89/2002, nachzuweisen.

Eine neuerliche Bildungsfreistellung kann erst drei Jahre nach Rückkehr aus einer

Bildungsfreistellung gewährt werden.

(2) Die Zeit der Bildungsfreistellung ist für Rechte, die von der Dauer des

Dienstverhältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen.

(3) Für die Dauer eines in eine Bildungsfreistellung fallenden

1. Beschäftigungsverbotes nach den §§ 2 oder 4 des NÖ Mutterschutz-

Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder nach gleichartigen bundesgesetzlichen

Bestimmungen,

2. Karenzurlaubes nach §§ 15 bis 15d und 15h des NÖ Mutterschutz-

Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder nach den §§ 3 bis 9 und 13 des NÖ Vater-

Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, oder nach gleichartigen

bundesgesetzlichen Bestimmungen,

3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes

ist die vereinbarte Bildungsfreistellung unwirksam.“
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8. § 40 lautet:

„§ 40

Mitarbeitervorsorge

Der 1. Teil des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes (BMVG), BGBl. I

Nr. 100/2002, ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. Entgelt im Sinne des § 6 Abs. 1 bis 4 BMVG ist der Monatsbezug gemäß § 7

Abs. 2 sowie allfällige Sonderzahlungen gemäß § 7 Abs. 3.

2. Die Auswahl der Mitarbeitervorsorge-Kasse hat durch den Gemeinderat zu

erfolgen.

3. § 1, § 5, § 6 Abs. 2, 3 und 5, § 7 Abs. 4 bis 6, § 8, § 9 Abs. 1, § 10 und § 11

Abs. 4 BMVG sind nicht anzuwenden.“

9. Im § 44 Abs. 3 wird die Wortfolge „ordentlichen Präsenzdienst“ durch das Wort

„Grundwehrdienst“ ersetzt.

10. Im § 46 erhält der bisherige Text die Bezeichnung Abs. 1 und wird das Zitat „i.d.F.

BGBl. I Nr. 87/2001“ durch das Zitat „in der Fassung BGBl. I Nr. 100/2002“ ersetzt.

Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Abweichend von Abs.1 finden die Bestimmungen des § 40 auf Vertragslehrer,

deren Dienstverhältnis nach dem 31. Dezember 2002 begonnen hat, sinngemäß

Anwendung.“

11. Im § 46h Abs. 2 Z. 2 lautet:

„Zeiten eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes“

12. Im § 47 Abs. 1 wird nach der Zahl „33“ der Beistrich durch das Wort „und“ ersetzt und

entfällt das Zitat „und 40“ und der vorletzte und letzte Satz.
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13. In § 53 werden folgende Z. 7 und 8 angefügt:

„7. Richtlinie 99/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-

Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge, ABl. Nr. L 175 vom

10. Juli 1999, S. 43.

8. Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der

Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen,

ABl. Nr. L 082 vom 22. März 2001, S. 16.“

14. Der Anlage B wird nach dem Punkt 18. folgender Punkt 19. angefügt:

„19. Übergangsbestimmungen zur 2. GVBG-Novelle 2002, LGBl.2420-43

(1) Den Vertragsbediensteten des Abschnittes I, II und V, deren Dienstverhältnis vor

dem 1. Jänner 2003 begonnen hat, gebührt beim Enden des Dienstverhältnisses nach

Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 2 bis 12 eine Abfertigung. Die Anwendbarkeit

der Bestimmungen der Abs. 2 bis 12 schließt eine Anwendung des § 40 jedenfalls

aus.

(2) Der Anspruch auf Abfertigung besteht nicht:

a) wenn das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit eingegangen wurde (§ 3 Abs. 3)

und durch Zeitablauf geendet hat;

b) wenn das Dienstverhältnis vom Dienstgeber nach § 37 Abs. 2 lit. a, c und f oder

wenn es vom Dienstnehmer gekündigt wurde;

c) wenn dem Dienstnehmer ein Verschulden an der Entlassung (§ 39 Abs. 2) trifft;

d) wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt (§ 39 Abs. 5);

e) wenn das Dienstverhältnis einverständlich aufgelöst wird und keine Verein-

barung über die Abfertigung zu Stande kommt oder wenn das Dienstverhältnis

gemäß § 35 Abs. 1 lit. c endet.
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(3) Eine Abfertigung gebührt auch dann,

1. wenn ein verheirateter Vertragsbediensteter innerhalb von zwei Jahren nach

seiner Eheschließung,

2. wenn ein Vertragsbediensteter innerhalb von sechs Jahren nach der Geburt

a) eines eigenen Kindes,

b) eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegatten an Kindes statt

angenommenen Kindes oder

c) eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen Kindes (§ 15c Abs. 1

Z. 2 des NÖ Mutterschutz-Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder § 8 Abs. 1 Z. 2

des NÖ Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl.2050),

das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt,

das Dienstverhältnis kündigt oder dessen Dienstverhältnis einverständlich oder

durch Zeitablauf aufgelöst wird.

Aus dem Anlass seiner Eheschließung kann nur einer der beiden Ehegatten – und

auch das nur einmal – die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die Abfertigung nach

Z. 2 kann für ein und dasselbe Kind nur einmal in Anspruch genommen werden.

Stehen beide Ehepartner bzw. beide Elternteile (Adoptivelternteile, Pflege-

elternteile) in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft

und hätten beide Anspruch auf Abfertigung aus Anlass derselben Eheschließung

oder wegen desselben Kindes, so geht der früher entstandene Anspruch dem

später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht im

Falle der Z. 1 der Anspruch des älteren Ehegatten, in den Fällen der Z. 2 der

Anspruch der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor. Eine Abfertigung nach Z. 1

und Z. 2 gebührt nicht, wenn im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses

ein weiteres Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft besteht.

3. wenn das Dienstverhältnis durch den Dienstnehmer gekündigt oder

einverständlich oder durch Zeitablauf aufgelöst wird und dies

a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach

Vollendung des 60. Lebensjahres erfolgt oder

b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer

Versicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung erfolgt;
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4. wenn das Dienstverhältnis gemäß § 35 Abs. 2 endet.

(4) Die Abfertigung beträgt nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von

3 Jahren das Zweifache,

5 Jahren das Dreifache,

10 Jahren das Vierfache,

15 Jahren das Sechsfache,

20 Jahren das Neunfache,

25 Jahren das Zwölffache

des dem Vertragsbediensteten für den letzten Monat des Dienstverhältnisses

gebührenden Monatsbezuges. Ist innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beendigung des

Dienstverhältnisses eine Änderung des Beschäftigungsausmaßes eingetreten, so ist

der Berechnung der Abfertigung der Teil der vollen Leistungen zugrundezulegen, der

dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß der letzten fünf Jahre entspricht. Wird

das Dienstverhältnis während oder unmittelbar nach einer Bildungsfreistellung (§ 32c)

beendet, gilt bei der Berechnung einer allfälligen Abfertigung der letzte Monat vor

Antritt der Bildungsfreistellung als letzter Monat des Dienstverhältnisses.

(5) Die vor Vollendung des 18. Lebensjahres in einem privatrechtlichen Dienst-

verhältnis zu einer Gemeinde oder in einem Lehrverhältnis zu einer Gemeinde

zurückgelegte Zeit ist der Dauer des Dienstverhältnisses nach Abs. 4 zuzurechnen.

Zeiten eines Lehrverhältnisses werden jedoch nur dann bei der Berechnung der

Abfertigung berücksichtigt, wenn das Dienstverhältnis einschließlich der Lehrzeit

mindestens sieben Jahre ununterbrochen gedauert hat. Zeiten eines Lehrver-

hältnisses allein begründen keinen Abfertigungsanspruch.

(6) Dienstzeiten in Dienstverhältnissen zu einer inländischen Gebietskörperschaft sind

der Dauer des Dienstverhältnisses nach Abs. 4 zuzurechnen. Die Zurechnung ist

ausgeschlossen:

a) soweit die Dienstzeit in einem anderen Dienstverhältnis für die Bemessung des

Ruhegenusses angerechnet wurde, sofern aus diesem Dienstverhältnis eine

Anwartschaft oder ein Anspruch auf einen Ruhegenuss besteht;
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b) wenn das Dienstverhältnis noch andauert oder wenn es in einer Weise beendet

wurde, durch die ein Abfertigungsanspruch erlosch oder, falls Abs. 2 auf das

Dienstverhältnis anzuwenden gewesen wäre, erloschen wäre;

c) wenn der Vertragsbedienstete bei Beendigung des Dienstverhältnisses eine

Abfertigung erhalten hat, soweit diese Abfertigung nicht rückerstattet wurde; bei

teilweiser Rückerstattung der Abfertigung ist die Dienstzeit nur in entsprechen-

dem Teilausmaß anzurechnen.

(7) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des Vertragsbediensteten gelöst, so tritt

an die Stelle der Abfertigung ein Sterbekostenbeitrag. Dieser beträgt die Hälfte der

Abfertigung. Hat das Dienstverhältnis noch nicht drei Jahre gedauert, so beträgt der

Sterbekostenbeitrag das Einfache des dem Vertragsbediensteten für den letzten

Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Monatsbezuges.

(8) Der Sterbekostenbeitrag gebührt nacheinander:

a) dem überlebenden Ehegatten, der am Sterbetag des Vertragsbediensteten mit

diesem in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat oder diese Gemeinschaft nur

wegen der Erziehung der Kinder, aus Gesundheitsrücksichten oder aus

wirtschaftlichen oder ähnlichen nicht im persönlichen Verhältnis der Ehegatten

gelegenen Gründen aufgegeben hat,

b) dem Kind, das am Sterbetag des Vertragsbediensteten dessen Haushalt

angehört hat. Ist kein anspruchsberechtigtes Kind vorhanden, so ist das

Enkelkind anspruchsberechtigt, das am Sterbetag des Vertragsbediensteten

dessen Haushalt angehört hat;

c) dem Kind, das die Kosten der Bestattung ganz oder teilweise bestritten hat. Ist

kein anspruchsberechtigtes Kind vorhanden, so ist das Enkelkind anspruchs-

berechtigt, das die Kosten der Bestattung ganz oder teilweise bestritten hat.

(9) Sind mehrere Kinder (Enkelkinder) nebeneinander anspruchsberechtigt, so gebührt

ihnen der Sterbekostenbeitrag zur ungeteilten Hand. Ist keine Person vorhanden, die

Anspruch auf den Sterbekostenbeitrag hat, so gebührt der Person, die die Kosten der

Bestattung des Vertragsbediensteten ganz oder teilweise aus eigenen Mitteln

getragen hat, auf Antrag der Ersatz ihrer Auslagen, soweit diese im Nachlass des

Verstorbenen oder in einer Leistung der gesetzlichen Sozialversicherung nicht gedeckt

sind, jedoch höchstens bis zum Ausmaß des vollen Sterbekostenbeitrages. Ist keine
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Person vorhanden, die Anspruch auf den Sterbekostenbeitrag hat, und erreicht ein

allenfalls gebührender Auslagenersatz nicht die Höhe des Sterbekostenbeitrages, so

kann der verbleibende Restbetrag bis zum vollen Sterbekostenbeitrag aus berück-

sichtigungswürdigen Gründen über Antrag jener Person gewährt werden, die den

Vertragsbediensteten vor seinem Tod unentgeltlich gepflegt oder die Kosten der

Pflege aus eigenen Mitteln getragen hat.

(10) Wird ein Vertragsbediensteter, der gemäß Abs. 3 Z. 1 oder 2 ausgeschieden ist,

innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses in ein

Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat er

der Gemeinde, die anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses

gemäß Abs. 3 erhaltende Abfertigung zurückzuerstatten. Abweichend davon hat eine

Rückerstattung nicht zu erfolgen, wenn der Vertragsbedienstete in ein Dienstverhältnis

aufgenommen wird und wegen der Anwendung des § 40 oder einer gleichartigen

Regelung eine Zurechnung entsprechend Abs. 6 nicht erfolgt.

(11) Der Anspruch auf Rückerstattung der Abfertigung verjährt nach drei Jahren ab

der Aufnahme in ein Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft. Die

Bestimmungen des § 10 Abs. 2 erster und zweiter Satz und § 11 Abs. 2 der

NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 sind sinngemäß anzuwenden.

(12) Wird das Dienstverhältnis eines Vertragsbediensteten nach Inanspruchnahme

einer Gleitpension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung mit einem im § 253c

Abs. 2 ASVG genannten verminderten Arbeitszeitausmaß beendet, so ist für die

Ermittlung einer allfälligen Abfertigung das Beschäftigungsausmaß vor Inanspruch-

nahme der Gleitpension maßgebend. Abs. 4 letzter Satz gilt für den Zeitraum vor der

Inanspruchnahme der Gleitpension sinngemäß.“
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Artikel II

1. Art. I Z. 3 und 13 treten am 1. Dezember 2002 in Kraft.

2. Art. I Z. 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 14 treten am 1. Jänner 2003 in Kraft. Verfahrensschritte,

die der Auswahl der Mitarbeitervorsorgekasse vorausgehen müssen, können auch

schon vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam gesetzt werden.


